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I. Beschlussvorschlag 
 
Der Kreistag beschließt die Richtlinie des Wartburgkreises zur Vermietung der Tagungs- und 
Beratungsräume im Landratsamt an Fremdnutzer. 
 

 
II. Begründung 
 
Die Beratungsräume im Landratsamt werden seit Jahren nicht nur für dienstliche Zwecke 
des Landkreises genutzt, sondern auf Antrag auch Fremdnutzern überlassen, sofern keine 
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Die Überlassung erfolgte bisher überwiegend entgelt-
frei ( z. B.: Verkehrswacht, Veranstaltungen des VdK, Vereinsversammlungen, Bundesstif-
tung Umwelt, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis, Institut für Transfusionsmedizin, Stadt-
ratssitzung Bad Salzungen u. ä.). Entgelte erhoben wurden in der Vergangenheit bei Über-
lassung der Räume an verschiedene Bildungsfirmen, die Thüringer Verwaltungsschule, an 
Vorhabenträger zur Durchführung von Informationsveranstaltungen im Rahmen von Pla-
nungsverfahren. Die Entgeltfestsetzung erfolgte hier in Anlehnung an die Richtlinie des 
Wartburgkreises für die Vermietung von Schulräumen zu außerschulischen Zwecken. 
Vor dem Hintergrund steigender Betriebskosten und immer knapper werdender Haushalts-
mittel ist es erforderlich, auch für die Vergabe der Beratungsräume im Landratsamt einheitli-
che Vergabeentgelte für eine Fremdnutzung der Räume festzusetzen. 
 
 
 
 
 
gez. Krebs        
Landrat 
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